
 

 

 

Regionalwirtschaftliches Programm Pitztal 

 

Steigerung der Wettbewerbs- & Innovationsfähigkeit der Betriebe 

 
Unterstützung der Gewerbebetriebe außerhalb des Tourismus 

 

Gefördert werden bei Klein- und Mittelbetrieben 

- Investitionen in Produktivitätssteigerung, 

- Gründung bzw. Ansiedlung von Betrieben  

- Qualifizierungsmaßnahmen und 

- regionale Wertschöpfungsketten durch überbetriebliche & innovative Kooperationen. 

Die Mindestbemessungsgrundlage beträgt EUR 20.000,- und die Höchstbemessungsgrundlage EUR 1 Mio. 

Die Förderung beträgt 10%, 15% bis max. 20 % der förderbaren Kosten. Höhere Fördersätze für besonders 

innovative, nachhaltige und überregional wirksame Vorhaben. Durch eine Bewertung wird der definitive Pro-

zentsatz festgestellt. Grundlage für diese Bewertung ist eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens. 

Voraussetzung ist ein Umsetzungsbeginn nach der digitalen Einreichung des Förderungsansuchens. Als 

Umsetzungsbeginn wird eine, das Vorhaben betreffende rechtsverbindliche Aktion angesehen (Bestellung, Be-

auftragung etc.). Planungsleistungen, Einholung behördlicher Genehmigungen und die Einholung von Angeboten 

sind davon nicht betroffen. 

Mit der Umsetzung kann nach dem Eingang des Förderungsansuchens auf eigenes Risiko begonnen werden. 

Sobald der Förderakt vollständig ist, wird er dem regionalen Auswahlgremium zu Entscheidung vorgelegt. Bei 

positiver Behandlung wird die Förderung von der Tiroler Landesregierung beschlossen und ein Fördervertrag 

ausgestellt. Ab diesem Zeitpunkt besteht ein Anspruch auf die beschlossene Förderung innerhalb der 2-jährigen 

Umsetzungsfrist und nach Abschluss kann abgerechnet werden. 

Die Auszahlung der bewilligten Förderung erfolgt nach Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen. 

 

   
Weitere Informationen Digitale Einreichung Beratungskontakt 

Stand: Oktober 2025 


